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  GZ. RV/0396-F/02 
 

Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der Bw, vertreten durch Vt, vom 19. Juni 

2002 gegen den Bescheid des Finanzamtes Feldkirch vom 4. März 2002 betreffend 

Einkommensteuer (Arbeitnehmerveranlagung) 1996 entschieden: 

Der Berufung wird teilweise Folge gegeben. 

Der angefochtene Bescheid wird im Umfang der Berufungsvorentscheidung abgeändert. 

Hinsichtlich der Bemessungsgrundlage und der Höhe der Abgabe wird auf die 

Berufungsvorentscheidung vom 12. Juli 2002 verwiesen und bilden diese einen 

Bestandteil dieses Bescheidspruches. 

Entscheidungsgründe 

Mit Erklärung zur Durchführung der Arbeitnehmerveranlagung für das Jahr 1996 – beim 

Finanzamt eingelangt am 28. Dezember 2001 – begehrte die Berufungswerberin (Bw) die 

Berücksichtigung von Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen in nicht 

bezifferter Höhe, wobei sie vermerkte, Belege nachreichen zu wollen. Mit Schreiben vom 11. 

Jänner 2002 wurde die Bw aufgefordert, die Belege für ihre Arbeitnehmerveranlagung 1996 

nachzureichen. Mit Bescheid vom 4. März 2002 wurde die Arbeitnehmerveranlagung für das 

Kalenderjahr 1996 ohne Berücksichtigung von Sonderausgaben bzw außergewöhnlichen 

Belastungen durchgeführt, da trotz Aufforderung die noch benötigten Unterlagen nicht 

beigebracht wurden. 

Nach viermaliger Fristverlängerung zur Einbringung der Berufung berief die Bw mit ihrer 

Eingabe vom 19. Juni 2002 fristgerecht gegen obgenannten Bescheid und begehrte nunmehr 
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Sonderausgaben im Sinne des § 18 EStG 1988 in Höhe von ATS 9.329,00 sowie 

Werbungskosten im Sinne des § 16 Abs 1 EStG 1988 in folgender Höhe zu berücksichtigen: 

• Kosten für Fachliteratur in der Höhe von ATS 440,00 

• Kosten der Arbeitssuche/Arbeitgeberwechsel: 

Abklärung der arbeitszeitlichen Situation (Abfertigungsanspruch bei Gleitzeit bei einem 

anderen Arbeitgeber) in Höhe von insgesamt ATS 7.946,80 

Vorstellungsgespräche in Höhe von insgesamt ATS 839,10 

Kosten der Rechtsberatung in der Sache eines vom früheren Dienstgeber bzw der 

Verlassenschaft nach er im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit eingeleiteten 

Strafverfahrens in Höhe von insgesamt ATS 7.852,70 

Kosten des Arbeitsplatzes in Höhe von insgesamt ATS 20.917,08; 

Betreffend die Kosten des Arbeitsplatzes gab die Bw an, dass es aus besonderen Gründen 

erforderlich gewesen sei, sämtliche restlichen Arbeiten für die Kanzlei er bzw die 

Verlassenschaft nach er (Buchhaltung, Jahresabschlussarbeiten etc) in möglichst ungestörter 

Atmosphäre fertigzustellen und die Unterlagen an die Verlassenschaft geordnet zu übergeben. 

Ein Teil der Unterlagen habe sich aus der früheren Anmietung der Räumlichkeiten durch er 

bereits im Objekt m5 befunden. Es sei daher für sie wichtig, dass sie diese Arbeiten in diesen 

Räumlichkeiten fortsetze. In dieser Wohnung hätten sich keinerlei Privaträume befunden, 

sodass hier zu 100 % Betriebsausgaben bzw Werbungskosten vorliegen würden. 

Mit Schreiben vom 20. Juni 2002 ersuchte das Finanzamt die Bw um Vorlage einer 

Stellungnahme der Firma dc, aus welcher hervorgehe, weshalb die von der Bw geleisteten 

Arbeiten – abgesehen von den dort bereits vorhandenen Unterlagen – nur in den 

Räumlichkeiten des Objektes m5 zu erledigen waren. Weiters werde ersucht, eine Kopie des 

Bauplanes des in Rede stehenden Objektes beizulegen.  

Mit Berufungsvorentscheidung vom 12. Juli 2002 (Bescheidbegründung vom 17. Juli 2002) 

wurde der Berufung teilweise Folge gegeben und hiezu ua ausgeführt, dass die 

Aufwendungen für außergewöhnliche Belastungen, von denen ein Selbstbehalt abzuziehen ist, 

nicht berücksichtigt werden könnten, da sie den Selbstbehalt in Höhe von ATS 65.776,00 nicht 

übersteigen. Mit dem amtlichen Kilometergeld, das die Bw betreffend ihre Reiseaufwendungen 

ansetzte, seien sämtliche mit dem Betrieb des Kraftfahrzeuges zusammenhängenden 

Aufwendungen einschließlich Autobahnvignette sowie Maut- und Parkgebühren abgegolten. 

Da die Bw im Jahr 1996 bereits bei der Firma dc beschäftigt gewesen sei und dort einen 

normalen Arbeitsplatz innehatte, sei an die Bw am 20. Juni 2002 ein Ersuchen um Ergänzung 

ergangen, in dem sie aufgefordert wurde, eine Stellungnahme der Firma dc beizubringen, aus 
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der hervorgehe, aus welchem Grund diese Arbeiten in den Räumlichkeiten des Objektes m5 

zu erledigen waren. Weiters sei, um die Nutzung der Räumlichkeiten besser beurteilen zu 

können, eine Kopie des Bauplanes des Objektes m5/Top 21 abverlangt worden. Die Frist zur 

Beantwortung sei mit 4. Juli 2002 abgelaufen. Da die Bw dieser Aufforderung bisher nicht 

nachgekommen ist, werde dies in Ausübung der freien Beweiswürdigung als Anzeichen dafür 

gewertet, dass die Voraussetzungen für die Gewährung der Kosten des Arbeitsplatzes als 

Werbungskosten nicht gegeben sind. Die restlichen beantragten Werbungskosten seien daher 

in Höhe von ATS 16.019 berücksichtigt worden. 

Mit Eingabe vom 19. August 2002 beantragte die Bw die Entscheidung über ihre Berufung 

durch die Abgabenbehörde zweiter Instanz. Mit Ersuchen um Ergänzung vom 20. August 2002 

wurde die Bw gebeten, den eingebrachten Vorlageantrag zu begründen bzw anzuführen, in 

welchen Punkten der ergangene Einkommensteuerbescheid für das Jahr 1996 angefochten 

werde. 

Mit Schreiben vom 2. November 2005 wurde die Bw vom Unabhängigen Finanzsenat 

aufgefordert, nachstehende Fragen zu beantworten und die angesprochenen Unterlagen 

vorzulegen: 

„1. In Ihrem Schriftsatz vom 19. Juni 2002 geben Sie an, dass es aus besonderen Gründen 

erforderlich gewesen sei, sämtliche restlichen Arbeiten für die Kanzlei er bzw die 

Verlassenschaft nach er (Buchhaltung, Jahresabschlussarbeiten etc) in möglichst ungestörter 

Atmosphäre fertigzustellen und die Unterlagen an die Verlassenschaft geordnet zu übergeben. 

Ein Teil der Unterlagen habe sich aus der früheren Anmietung der Räumlichkeiten durch er 

bereits im Objekt m5 befunden. Bitte geben Sie bekannt, weshalb Sie die von Ihnen 

genannten Abschlussarbeiten nicht in ihrem Büro bei der Firma dc erledigen konnten, zumal 

Sie in Ihrem Schriftsatz vom 16. Juli 1999 (Mängelbehebung zur Berufung vom 27. August 

1998 der dcg gegen den Haftungs- und Abgabenbescheid über die Lohnsteuerprüfung laut 

Bescheid vom 6. Juli 1998) erwähnen, dass zwischen der dcg und der Verlassenschaft n 

Verpflichtungen bestanden hätten. 

2. Wurde die von Ihnen angegebene Wohnung (Top 21) von Ihnen im in Rede stehenden 

Zeitraum 1996 angemietet? Legen Sie bitte einen Mietvertrag vor. 

3. Welche Räumlichkeiten wurden vormals von Herrn er angemietet? 

4. Legen Sie bitte eine Kopie des Bauplanes des Wohnobjektes m5, Top 21, bei. 

5. Mit welchen Einkünften stehen Ihre Abschlussarbeiten betreffend die Verlassenschaft n in 

Verbindung?  
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6. Wie hoch war ihr zeitlicher Aufwand betreffend die von Ihnen erwähnten Abschlussarbeiten 

und in welcher Zeitspanne sind sie erfolgt? 

7. Können Sie die von Ihnen dargestellte Notwendigkeit zur Erhaltung dieses Arbeitszimmers 

genauer begründen und erläutern?“ 

Aufgrund einer persönlichen Vorsprache der Bw am 3. November 2005 wurde folgender 

Sachverhalt festgehalten: 

Die Bw sei im Jahr 1953 in der Kanzlei jr beschäftigt gewesen. 1963 sei diese Kanzlei auf 

Herrn er übergegangen. Herr n sei im Jahre 1994 verstorben, wobei Herr dh diese Kanzlei 

übernommen hat. Anfangs 1994 habe eine hohe Verschuldung bestanden. In den 90er-Jahren 

– während die Kanzlei n noch bestanden hat – habe Herr n das Büro (Objekt m5, Top 21) 

verwendet. Er habe die Räumlichkeiten gegen Übernahme der Betriebskosten von der Bw 

sozusagen „gemietet“. Im Büro hätten sich die Unterlagen, Buchhaltungsunterlagen sowie die 

nötigen Programme befunden. Die Bw habe die Aufgabe gehabt, die Buchhaltung für die 

Jahre 1992 bis 1994 fertigzustellen. 1995 habe der Verkauf an die Firma dc stattgefunden. 

1996 habe sie nicht mehr für n – besser gesagt in der Sache n - arbeiten dürfen. Es habe ein 

Umzug von der 2 in die dc stattgefunden, wobei aus Platzgründen die in Rede stehende 

Wohnung nötig gewesen sei. Es sei ein Strafverfahren betreffend die Verlassenschaft er 

gegen sie eingeleitet worden. Sie habe die in Rede stehende Wohnung schon seit 1968 und 

dies sei nicht die derzeitig von ihr bewohnte Wohnung (Top 20), welche sich ebenfalls an 

derselben Adresse befindet. In diese neue Wohnung, welche sie im Jahre 1994 gekauft hat, 

sei sie erst im August 2005 eingezogen. Als Einkünfteverbindung gebe sie die vorigen 

Einkünfte von der Kanzlei n an. Als Zeitraum der Benutzung der Wohnung gebe sie Jänner bis 

Herbst 1996 an. Die Bw gab nochmals chronologisch an, dass Herr n am 23. August 1994 

gestorben, die Kanzleiübergabe an die dc mit 1. März 1995 erfolgt sei und ab 26. August 1995 

keine Dienste der dc von der Verlassenschaft nach er mehr in Anspruch genommen worden 

seien. Trotz des Verbotes, Arbeitsleistungen in der Sache n zu erbringen, habe die Bw nach 

dem 26. August 1995 noch Arbeitsleistungen im Ausmaß von 180 Stunden erbracht. Sie sei 

auch mehrmals dazu aufgefordert worden, die Unterlagen betreffend Verlassenschaft nach er 

herauszugeben. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 16 Abs 1 EStG 1988 sind Werbungskosten die Aufwendungen oder Ausgaben zur 

Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung der Einnahmen. Aufwendungen und Ausgaben für den 

Erwerb oder Wertminderungen von Wirtschaftsgütern sind nur insoweit als Werbungskosten 
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abzugsfähig, als dies im folgenden ausdrücklich zugelassen ist. Eine berufliche Veranlassung 

ist gegeben, wenn die Aufwendungen oder Ausgaben  

• objektiv im Zusammenhang mit einer nichtselbständigen Tätigkeit stehen und 

• subjektiv zur Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung der Einnahmen geleistet werden 

oder den Steuerpflichtigen unfreiwillig treffen und 

• nicht unter ein steuerliches Abzugsverbot fallen. 

Im vorliegenden Berufungsfall ist abschließend noch strittig, ob die von der Bw in ihrer 

Berufung angegebenen Aufwendungen bzw Ausgaben betreffend Arbeitsplatz im Objekt m5, 

Top 21, Werbungskosten in obigem Sinne darstellen. 

Als Benutzungszeitraum gab die Bw während ihrer persönlichen Vorsprache den Zeitraum von 

Jänner bis Herbst 1996 an, wobei der Verkauf der Kanzlei an die Firma dc bereits 1995 

stattgefunden hat. Die Bw habe noch dazu laut eigenen Angaben trotz Arbeitverbotes 

weiterhin in der Sache Verlassenschaft nach er Arbeiten verrichtet, obwohl sie bereits zur 

Herausgabe der Unterlagen aufgefordert worden ist. Das heisst aber auch, dass ein 

Zusammenhang mit ihren Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit nicht mehr gegeben sein 

kann. Diese Aufwendungen haben auch nicht zur Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung der 

Einnahmen gedient, da die Bw bereits im Jahre 1995 in einem Dienstverhältnis zur Firma dc 

(Übernahme laut Angaben der Bw mit 1. März 1995) stand und aufgrund ihrer aus rein 

privatem Anlass geleisteten Arbeiten auch keinerlei Einnahmen von der Verlassenschaft nach 

er zu erwarten hatte. Sie gibt auch zusätzlich noch selbst an, dass ab August 1995 die Dienste 

der Firma dc von der Verlassenschaft nach er nicht mehr in Anspruch genommen wurden. Die 

Bw hat sozusagen ohne Auftrag bzw Weisung des Arbeitgebers Leistungen erbracht, die in 

ihrem völlig privaten Bereich lagen. Die Aufwendungen bzw Ausgaben betreffend die hier in 

Rede stehenden Arbeitsräumlichkeiten haben sie daher auch nicht unfreiwillig getroffen und 

stehen in keinerlei Zusammenhang mit Einkünften aus ihrer nichtselbständigen Tätigkeit. 

Derartige Aufwendungen bzw Ausgaben können nach der gegebenen Akten- und Sachlage 

somit keineswegs als Werbungskosten im Sinne des § 16 Abs 1 EStG 1988 berücksichtigt 

werden. Betreffend der übrigen Ausführungen (Parkgebühren, Vignette etc) darf auf die 

Begründung zur Berufungsvorentscheidung verwiesen werden und wird diese auch zum Inhalt 

dieser Entscheidung erhoben. 

Zusätzlich wird auch auf die zahlreichen mit der Bw geführten Telefonate (21. 11, 5., 9., 12. u 

23. 12. 2005, 18. 1. 2006 etc) verwiesen, in denen ua die nunmehr ausgeführte Rechtsansicht 

erläutert wurde. 

Es war daher wie im Spruch ausgeführt zu entscheiden.  
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Feldkirch, am 13. Dezember 2006 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


